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Hinweisblatt zur Aufnahme in der Fachklinik Bussmannshof 
 

 Sie müssen zum Aufnahmetermin Suchtmittel frei erscheinen.   
 Denken Sie daran, dass Sie sich frühzeitig um einen Entgiftungsplatz in einer qualifizierten Entgiftung 

bemühen, damit wir Sie im Anschluss direkt aufnehmen können.. 
 Benachrichtigen Sie uns bitte sofort, wenn Sie in der Entgiftungseinrichtung angekommen sind. 

 
 
Zur Aufnahme müssen folgende Unterlagen vorliegen: 

 Gültige Leistungs-/Kostenzusage 

 Bescheinigung über die qualifizierte Entgiftungsbehandlung 
 
Wenn möglich, bringen Sie bitte noch folgende Unterlagen mit: 

 Antrag auf Leistungen nach SGB II (ARGE) oder SGB XII (ARGE Soziales) 

 Krankenversicherungsnachweis bzw. gültige Krankenversicherungskarte;  
ggf. Befreiungskarte 

 Aktuelles Gesundheitszeugnis (incl. Hepatitis C- und HIV Nachweis) 

 Zeugnisse (Schule, Arbeitstätigkeiten) 

 Postnachsendeantrag 
 
Was Sie mitbringen müssen: 

 Grundausstattung an Alltagskleidung (Pullover, T-Shirts, Hemden/Blusen, Hosen/Röcke, So-
cken/Strümpfe, Unterwäsche, Jacke/Mantel, feste Schuhe/Sandalen/ Nachtwäsche) 

 Kleidungsstücke, die Sie darüber hinaus in Ihrer Therapiezeit benötigen:  
(Arbeitskleidung, Sportbekleidung, Turnschuhe, Badezeug, Bademantel, Hausschuhe, Regenjacke, 
Gummistiefel, Winterjacke, Handschuhe) 

 Pflegemittel (Shampoo, Duschgel, Zahncreme usw., ohne Alkoholzusätze) 

 Wecker und Nähzeug 
 
Was Sie noch mitbringen können: 

 Dinge zur Verschönerung Ihres Zimmers (wie z.B. Poster, Bilder, Pflanzen etc.) 

 Musikinstrumente sind willkommen 

 eine kleine Musikanlage kann auch mitgebracht werden 

 Bitte beachten: elektronische Geräte dürfen lt. Unfallverhütungsvorschrift nicht älter als 2 Jahre sein  
 
Was auf keinen Fall mitgebracht werden darf: 

 Fernsehgerät(e) 

 Wertgegenstände (z.B. hochwertiger Schmuck etc.) 

 Kraftfahrzeuge (jeglicher Art) 

 Waffen (Taschenmesser, Gaspistolen usw.) 

 Medikamente (sind ggf. beim Arzt der Einrichtung bei Ankunft abzugeben) 

 Lebensmittel (mit Alkohol oder Mohnzusätzen) 
 
Was Tierhalter zusätzlich mitbringen müssen (s. Hinweisblatt für Aufnahme eines Hundes): 
o eigene Fressnäpfe 
o Schlafkorb o.Ä. 
o Hundeleine etc. 
 
 

 

 


